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Anhang 1 zu Artikel 8 Absatz 1 

(Stand 01.01.2026) 

Zivilrechtsverfahren sowie Verfahren nach dem Bundesgesetz über 
Schuldbetreibung und Konkurs 

1. Fallbeispiele 

Bei der Prüfung der örtlichen Zuständigkeit nach den Regeln des Bundesrechts 

kann der Wechsel der Gemeinde Moutier zum Kanton Jura am 1. Januar 2026 

Folgendes bewirken 

− dass es nur noch einen Gerichtsstand im Kanton Jura gibt (Fallbeispiel 1; in 

einem Scheidungsverfahren haben z. B. beide Ehegatten ihren Wohnsitz in 

Moutier bzw. ein Ehegatte hat seinen Wohnsitz in Moutier und der andere in 

Pruntrut; Art. 23 Abs. 1 ZPO); 

− dass es einen Gerichtsstand sowohl im Kanton Bern als auch im Kanton Jura 

gibt (Fallbeispiel 2; in einem Scheidungsverfahren hat z. B. einer der Ehe-

gatten seinen Wohnsitz in Tavannes und der andere seinen in Moutier). 

Fall 1 kann auch eintreten, wenn eine Gerichtsstandsvereinbarung getroffen 

wird, die für die Gemeinde Moutier die zuständigen Behörden bestimmt. 

2. Verfahren mit offener Zuständigkeitsfrage 

Die verschiedenen Arten von Verfahren, bei denen noch geregelt werden muss, 

wer für sie zuständig ist, sind in der folgenden nicht abschliessenden Tabelle 

aufgeführt. Sie sind nach den bernischen Behörden geordnet, vor denen die Ver-

fahren am 1. Januar 2026 hängig sind oder ab dem 1. Januar 2026 eingeleitet 

würden. Nur die kantonale Zuständigkeit wird festgelegt, die Zuweisung der Zu-

ständigkeit innerhalb der jurassischen Gerichtsbehörden erfolgt nach den Regeln 

der Gerichtsorganisation des Kantons Jura. 
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Betroffene Verfahren Fall 1 

(Gerichtsst. JU) 

Zuständigkeit 

Fall 2 

(Gerichtsstand JU + BE) 

Zuständigkeit 

BE JU BE JU BE od. JU 

1. Regionale Schlichtungsbehörde Berner Jura-Seeland 

1.1 Am 1.1.2026 hängige Schlichtungsverfah-
ren, einschliesslich Verfahren mit Ent-

scheidbefugnis 

☒ ☐ ☒ ☐  

2. Regionalgericht Berner Jura-Seeland 

2.1 Am 1.1.2026 hängige ordentliche, verein-
fachte und summarische Verfahren im All-

gemeinen 

☒ ☐ ☒ ☐  

2.2 Zivilverfahren, die einer Schlichtung unter-
liegen, die vor dem 1.1.2026 stattgefunden 
hat und in deren Rahmen die Klagebewilli-

gung erteilt wurde, deren Klage aber erst ab 
dem 1.1.2026 eingereicht wird 

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ 

2.3 Zivilverfahren, die einer Schlichtung unter-
liegen, die ab dem 1.1.2026 stattfindet und 

in deren Rahmen die Klagebewilligung er-
teilt wird 

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ 

2.4.1 Am 1.1.2026 hängige Verfahren zur Eröff-
nung des Konkurses, zur Gewährung einer 

Nachlassstundung oder zur Arrestbewilli-
gung (bzw. zur Einsprache gegen einen Ar-
rest) 

☒ ☐    

2.4.2 Gerichtliche Interventionen vor oder nach 
dem 1.1.2026 in einem dem SchKG unter-

liegenden Verfahren, das vom bernischen 
Amt durchgeführt wird 

☒ ☐    

2.5 Am 1.1.2026 hängige Verbotsverfahren 
(Art. 258 bis 260 ZPO) 

☒ ☐    



3  105.235.1-28-A1 

  

Betroffene Verfahren Fall 1 

(Gerichtsst. JU) 

Zuständigkeit 

Fall 2 

(Gerichtsstand JU + BE) 

Zuständigkeit 

BE JU BE JU BE od. JU 

2.6 Klage nach Art. 260 Abs. 2 ZPO, die ab 
dem 1.1.2026 eingereicht wird, wenn das 

gerichtliche Verbot vor dem 1.1.2026 vom 
Regionalgericht angeordnet wurde 

☐ ☒    

2.7 Vollzug der in einem Eheverfahren ab dem 
1.1.2026 angeordneten Beistandschaft für 
ein minderjähriges Kind (Mitteilung des Ent-

scheids) 

☐ ☒ ☒ ☒  

2.8 Vollstreckung von zivilrechtlichen Entschei-
den, die grundsätzlich direkt vollstreckt 
werden (Art. 337 ZPO), namentlich Ent-

scheide in Ehesachen (Anzeige beim Stan-
desamt oder beim Grundbuch, Mitteilung 
an die Pensionskasse usw.), die vor dem 

1.1.2026 ergangen sind, aber ab diesem 
Datum vollstreckt werden müssen 

☒ ☐ ☒ ☐  

2.9 Vollstreckung von zivilrechtlichen Entschei-
den, die grundsätzlich direkt vollstreckt 

werden (Art. 337 ZPO), namentlich Ent-
scheide in Ehesachen (Anzeige beim Stan-
desamt oder beim Grundbuch, Mitteilung 

an die Pensionskasse usw.), die ab dem 
1.1.2026 getroffen werden 

☒ ☐ ☒ ☐  

2.10 Vollstreckung von zivilrechtlichen Entschei-
den im Allgemeinen (die in die Zuständig-

keit des Vollstreckungsrichters fallen, 
Art. 338 Abs. 1 ZPO), die vor oder nach 
dem 1.1.2026 ergangen sind, aber ab dem 
1.1.2026 vollstreckt werden müssen 

☒ ☒ ☐ ☐ ☒ 

2.11 Revision ab dem 1.1.2026 der rechtskräfti-

gen bernischen Urteile erster Instanz 
☐ ☒ ☐ ☐ ☒ 

3. Obergericht, Handelsgericht 

3.1 Ordentliche und summarische Verfahren, 
die am 1.1.2026 hängig sind 

☒ ☐ ☒ ☐  
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Betroffene Verfahren Fall 1 

(Gerichtsst. JU) 

Zuständigkeit 

Fall 2 

(Gerichtsstand JU + BE) 

Zuständigkeit 

BE JU BE JU BE od. JU 

3.2 Alle anderen möglichen Situationen (Voll-
streckung, Revision usw.) 

☒ ☐ ☒ ☐  

4. Obergericht, Zivilkammern 

4.1 Am 1.1.2026 hängige Berufungs- und Be-

schwerdeverfahren 
☒ ☐ ☒ ☐  

4.2 Berufungs- und Beschwerdeverfahren, bei 

denen der Entscheid (Urteil) der ersten In-
stanz (einschliesslich der Schlichtungsbe-
hörde) vor dem 1.1.2026 ergeht, die aber 

ab dem 1.1.2026 eingeleitet werden (z. B. 
wenn die Begründung nach dem 1.1.2026 
verfasst wird) 

☒ ☐ ☒ ☐  

4.3.1 Berufungs- und Beschwerdeverfahren, bei 
denen der erstinstanzliche Entscheid (Ur-
teil) ab dem 1.1.2026 durch das Regional-

gericht oder die Schlichtungsbehörde ge-
fällt wird 

☒ ☐ ☒ ☐  

4.3.2 Berufungs- und Beschwerdeverfahren, in 
denen der Entscheid (Urteil) der ersten In-
stanz (einschliesslich der Schlichtungsbe-

hörde) ab dem 1.1.2026 ergeht, wenn es 
sich um eine verfahrensleitende Verfügung, 
ein Kostenvorschussgesuch, einen Zwi-

schenentscheid, ein verbundenes Verfah-
ren (z. B. unentgeltliche Prozessführung) 
handelt oder wenn das Rechtsmittel nur die 

Kosten oder die Vergütung für ein amtli-
ches Verteidigungsmandat betrifft 

☒ ☐ ☒ ☐  

4.4 Vollstreckung von zivilrechtlichen Entschei-
den, die grundsätzlich direkt vollstreckt 

werden (Art. 337 ZPO), namentlich Ent-
scheide in Ehesachen (Anzeige beim Stan-
desamt, beim Grundbuch, Mitteilung an die 

Pensionskasse usw.), die vor oder nach 
dem 1.1.2026 gefällt werden 

☒ ☐ ☒ ☐  
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Betroffene Verfahren Fall 1 

(Gerichtsst. JU) 

Zuständigkeit 

Fall 2 

(Gerichtsstand JU + BE) 

Zuständigkeit 

BE JU BE JU BE od. JU 

4.5 Revision ab dem 1.1.2026 von rechtskräfti-
gen zweitinstanzlichen bernischen Urteilen 

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ 

5. Obergericht, Kindes- und Erwachsenenschutzgericht 

5.1 Am 1.1.2026 hängige Beschwerdeverfah-

ren (einschliesslich fürsorgerischer Unter-
bringungen) 

☒ ☐    

5.2 Beschwerdeverfahren in Bezug auf Ent-
scheide, die ab dem 1.1.2026 von einer 

bernischen Behörde (KESB oder Arzt) ge-
fällt werden 

☒ ☐    

6. Obergericht, Aufsichtsbehörde SchKG 

6.1 Am 1.1.2026 hängige Beschwerdeverfah-

ren und andere Verfahren (Fristverlänge-
rung für die Konkursabwicklung, Entbin-
dung vom Amtsgeheimnis usw.) 

☒ ☐    

6.2 Beschwerdeverfahren und andere Verfah-

ren (Fristverlängerung für die Konkursab-
wicklung, Entbindung vom Amtsgeheimnis 
usw.), die ab dem 1.1.2026 gegen das ber-

nische Amt eingeleitet werden 

☒ ☐    

 


